
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/3/24 13Os28/77,
2Ob1/81, 12Os51/94 (12Os52/94)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.03.1977

Norm

StGB §80 C

StVO §3 B1j

StVO §22

Rechtssatz

Keine P5icht zur Abgabe von Hupsignalen, wenn Nebel die Sicht behindert, ohne daß damit auch gerechnet werden

muß, daß andere Verkehrsteilnehmer sich vorschriftswidrig, insbesondere gegen § 20 Abs 1 StVO, verhalten.

Entscheidungstexte

13 Os 28/77

Entscheidungstext OGH 24.03.1977 13 Os 28/77

Veröff: ZVR 1977/159 S 206

2 Ob 1/81

Entscheidungstext OGH 12.05.1981 2 Ob 1/81

Auch; Beisatz: Auch nicht bei 2,45 m breitem Lastkraftwagen und 4,9 m breiter, kurvenreicher Straße. (T1) Veröff:

ZVR 1981/262 S 366

12 Os 51/94

Entscheidungstext OGH 05.05.1994 12 Os 51/94

Vgl auch; Beisatz: Zur allfälligen Abgabe von akustischen Warnzeichen im Sinn des § 22 Abs 1 StVO. Die

Anwendung dieser Vorschrift unter dem Blickpunkt des § 3 StVO setzt voraus, daß die Bedrohung der

Verkehrssicherheit für den Lenker eines Kraftfahrzeuges wahrgenommen oder wenigstens mit einiger

Wahrscheinlichkeit vorausgesetzt werden kann. (T2)

Schlagworte

SW: Auto
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